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Wicke, GmbHG, 4. Aufl . 2020, § 33 Rn. 6; Henssler/
Strohn/Fleischer, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl . 2021, § 33 
GmbHG Rn.  15; Lieder, GmbHR 2014, 57; Priester, 
GmbHR 2013, 1121, 1124).

Nur eine Mindermeinung dürfte das Vorhandensein des 
Vermögens zu beiden Zeitpunkten verlangen (Kersting, 
§ 33 Rn. 11a).

3. Fazit
Ein Erwerb eigener Anteile gem. § 33 Abs. 2 GmbHG 
dürfte der UG (haftungsbeschränkt) grundsätz-
lich möglich sein. Die Mittel zur Kaufpreiszahlung 
müssten dem ungebundenen Vermögen der UG ent-
nommen werden (das nicht gleichbedeutend mit dem 
Eigenkapital der Gesellschaft ist). Richtet man sich 
nach der Entscheidung des OLG Rostock, so müss-
te dieses Vermögen bereits zum Zeitpunkt des Kauf-
vertragsschlusses in ausreichender Höhe vorhanden 
sein.

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt eben-
falls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

ZVG §§ 180, 182, 105 ff ., 44, 49, 52; BGB §§ 1191, 
1197, 242 
Zeitlicher Vorteil bei Bestellung einer Eigentümer-
grundschuld vor der Teilungsversteigerung
Abruf-Nr.: 196409

BGB § 928 
Vormerkungsfestigkeit einer Dereliktion
Abruf-Nr.: 186514

Rechtsprechung
GmbHG § 16 Abs. 1
Gesellschafterwechsel; Unverzüglichkeit der Ein-
reichung der Gesellschafterliste beim Handelsre-
gister; Zeitspanne von über drei Wochen; Unwirk-
samkeit der durch den Neugesellschafter gefassten 
Beschlüsse

OLG Schleswig, Beschl. v. 20.3.2023 – 2 Wx 56/22

1. Im Rahmen von § 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG kommt 
[es] für die Unverzüglichkeit auf die Einreichung 
der Gesellschafterliste beim Handelsregister an.

2. Dabei ist auch die verspätete Einreichung durch 
die Notarin als schuldhaftes Zögern im Sinne des 
§ 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG anzusehen.

3. Unverzüglich im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 1 [wohl 
gemeint: S. 2] GmbHG ist eine Einreichung zum 
Handelsregister allenfalls dann, wenn sie innerhalb 
einer Frist von höchstens 2 Wochen nach Vornah-
me der Rechtshandlung erfolgt. Eine Zeitspanne 
von über 2 Wochen lässt sich schon begriffl  ich nicht 
mehr als unverzüglich ansehen und ist weder mit 
dem Normzweck des § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG noch 
mit dem Ausnahmecharakter von § 16 Abs. 1 S. 2 
GmbHG vereinbar.

Problem
Im Handelsregister ist die A-GmbH eingetragen. De-
ren alleiniger Gesellschafter war ausweislich der Gesell-
schafterliste V, der gleichzeitig einziger Geschäftsführer 
der Gesellschaft war. Mit notarieller Urkunde (Ziff . I.) 
übertrug V sämtliche Geschäftsanteile an E. In dersel-
ben Urkunde (Ziff .  II.) hielt E eine Gesellschafterver-
sammlung ab, in der er V vom Amt des Geschäftsführers 
abberief und sich selbst zum Geschäftsführer bestellte. 
Zudem beschloss E eine Satzungsänderung und ver-
legte den Sitz der GmbH. Am Tag der Beurkundung 
beglaubigte die Notarin die Unterschrift von E unter 
einer entsprechenden Handelsregisteranmeldung. Die-
se Anmeldung reichte die Notarin zusammen mit einer 
Gesellschafterliste, aus der E als Alleingesellschafter 
hervorging, 27 Tage nach dem Tag der Beurkundung 
beim Handelsregister ein.

Das Handelsregister verweigerte den Vollzug der Han-
delsregisteranmeldung (Geschäftsführerwechsel; Sat-
zungsänderung). Zur Begründung führte es aus, dass 
die Beschlüsse unwirksam seien, da E zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung nicht aus der beim Handelsre-
gister hinterlegten Gesellschafterliste als Gesellschaf-
ter hervorgehe und die (aktualisierte) Gesellschafter-
liste auch nicht unverzüglich i.  S.  v. §  16 Abs.  1 S.  2 
GmbHG in das Handelsregister aufgenommen worden 
sei. 

Hiergegen reichte die Notarin Beschwerde ein mit der 
Begründung, eine zügigere Vorlage zum Handelsregister 
sei zum einen angesichts der Coronapandemie und des 
auch im Notariat bestehenden Fachkräftemangels nicht 
möglich gewesen. Zudem seien die Beschlüsse wirksam, 
da an der Urkunde, die die Beschlüsse enthalte, auch der 
Altgesellschafter mitgewirkt habe.
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Entscheidung
Das OLG Schleswig hält die Beschwerde für unbegrün-
det und bestätigt die Unwirksamkeit der gefassten Be-
schlüsse.

Zur Begründug führt es aus, die Beschlüsse (Geschäfts-
führerwechsel, Satzungsänderung) seien entgegen § 16 
Abs. 1 S. 1 GmbHG durch einen nicht in der Gesell-
schafterliste des Handelsregisters eingetragenen Gesell-
schafter gefasst worden. E käme gegenüber der Gesell-
schaft noch keine Gesellschafterstellung zu. Mit dem 
Argument der Notarin, V sei auch an der Urkunde 
beteiligt gewesen, die die Beschlüsse enthalten, befasst 
sich das Gericht nicht ausdrücklich, schließt sich damit 
aber wohl der Ansicht des Handelsregisters an, wonach 
V ausweislich des Wortlauts der Urkunde an den Be-
schlüssen (Ziff . II. der Urkunde) nicht mitgewirkt hat.
Das Gericht führt aus, es reiche auch nicht aus, dass die 
Übertragung der Geschäftsanteile für das Handelsregis-
ter aus der eingereichten Urkunde (Ziff .  I.) erkennbar 
sei, vielmehr sei die Eintragung der Veränderung in die 
Gesellschafterliste erforderlich.

Die Beschlüsse gälten auch nicht nach § 16 Abs. 1 S. 2 
GmbHG als wirksam. Demnach gelte eine vom Erwer-
ber (E) in Bezug auf das Gesellschaftsverhältnis vorge-
nommene Rechtshandlung als von Anfang an wirksam, 
wenn die (aktuelle) Liste unverzüglich nach Vornahme 
der Rechtshandlung (hier: Fassung der Beschlüsse) in 
das Handelsregister aufgenommen werde. Es fehle vor-
liegend an der geforderten Unverzüglichkeit. 

Für die Unverzüglichkeit komme es auf die Einreichung 
der Liste an. Es sei umstritten, ob die unverzügliche 
Aufnahme zu verlangen sei (so der Wortlaut) oder ob die 
Einreichung genüge. Das OLG Schleswig folgt hierbei 
der Ansicht, die die Einreichung genügen lässt. Zur Be-
gründug führt es aus, eine etwaige verzögerte Bearbei-
tung durch Handelsregister könne – gerade angesichts 
der Rechtswirkungen von § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG – 
nicht zulasten des neuen Gesellschafters gehen. 

Die verzögerte Einreichung durch die Notarin wirke 
auch zu Ungunsten von E. Einerseits sei die Notarin tat-
sächlich für E aufgetreten, zum anderen gelte sie nach 
§ 378 Abs. 2 FamFG als ermächtigt, im Namen von E 
Eintragung im Handelsregister zu beantragen. 

Die Einreichung sei schließlich nicht „unverzüglich“ 
i. S. v. § 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG erfolgt, da die Liste erst 
knapp vier Wochen nach der vorgenommenen Rechts-
handlung eingereicht worden sei. Das OLG Schleswig 
begründet ausführlich, weshalb es eine Zeitspanne 
von über zwei Wochen als nicht mehr unverzüglich
ansieht:

Zum einen sei eine Einreichung bei Überschreitung die-
ser Zeitspanne bereits begriffl  ich nicht mehr als unver-
züglich anzusehen. Unverzüglich i. S. v. „ohne schuld-
haftes Zögern“ bedeute zeitnah. Da die Einreichung 
einer neuen Gesellschafterliste einen überschaubaren 
Vorgang darstelle, der durch ein Notariat routiniert und 
schnell binnen weniger Werktage erledigt werden kön-
ne, müsse er, um dem Erfordernis der Unverzüglichkeit 
zu genügen, auch in einem solchen Zeitraum abgewi-
ckelt werden. 

Des Weiteren sei §  16 Abs.  1 S.  2 GmbHG eng aus-
zulegen. Hierfür spreche, dass die Aufnahme der Liste 
als Wirksamkeitsvoraussetzung für die Ausübung von 
Gesellschafterrechten (§ 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG) dem 
Transparenzprinzip diene und auch Geldwäsche ver-
hindern solle. Durch §  16 Abs.  1 S.  1 GmbHG solle 
gewissermaßen Druck erzeugt werden, den Gesellschaf-
terbestand stets aktuell, lückenlos und einfach nach-
vollziehbar in der Gesellschafterliste ersehen zu können. 
Schließlich spreche der Ausnahmecharakter von §  16 
Abs.  1 S.  2 GmbHG für eine enge Auslegung. Zwar 
solle der Neugesellschafter nach Wirksamwerden des 
Erwerbs der Geschäftsanteile seine Gesellschafterrechte 
sogleich ausüben können, aber gerade dann müsse den 
Anforderungen des § 16 Abs. 1 S. 2 GmbHG – als Aus-
nahme zu § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG – auch genüge getan 
werden. 

Das OLG Schleswig deutet zuletzt noch an, dass Aus-
nahmefälle denkbar seien, in denen bei außergewöhn-
lichen Umständen auch die Einreichung einer Ge-
sellschafterliste nach mehr als zwei Wochen noch als 
„unverzüglich“ angesehen werden könnte. Kriterien 
hierfür benennt das Gericht jedoch nicht. Der off enbar 
nur schlagwortartige Hinweis der Notarin auf die Coro-
napandemie und den Fachkräftemangel genüge „schon 
im Ansatz nicht“.

Konsequenz der fehlenden Unverzüglichkeit der Einrei-
chung sei die endgültige Unwirksamkeit der gefassten 
Beschlüsse.

Praxishinweis
Die Entscheidung verdeutlicht den wichtigen Zusam-
menhang zwischen der in der Praxis allseits bekann-
ten Pfl icht des Notars zur unverzüglichen Einreichung 
einer Gesellschafterliste nach Anteilsabtretung nach 
§ 40 Abs. 2 GmbHG und den – möglicherweise nicht 
stets gegenwärtigen – u. U. gravierenden Konsequenzen 
im Falle der Verzögerung, die sich aus § 16 Abs. 1 S. 1 
GmbHG ergeben. Hilfreich wäre im zugrundeliegenden 
Fall eine Beschlussfassung ausdrücklich durch Veräuße-
rer (V) und Erwerber (E) gewesen, mithin ein erkenn-
bares Mitwirken von V an Ziff . II. der Urkunde. 


